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RS OGH 1976/2/18 8Ob501/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.1976

Norm

ABGB §589

JN §33

Rechtssatz

"Gefahr am Verzug" iS des § 33JN "obwaltet" bei Lebensgefahr des um Aufnahme eines mündlichen Testaments vor

Gericht ersuchenden Erblassers, wobei bei weiterem Zuwarten befürchtet werden müßte, daß die angesuchte

Testamentserrichtung vereitelt werden könnte.
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